
Az.:  8 O 293/19

Landgericht Potsdam

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Ralf Kaiser, Zum Großen Zernsee 4 L, 14542 Werder (Havel)
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Andreas H. Paul Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Im Steinigen Graben 28 a, 
63571 Gelnhausen

gegen

Mercedes-Benz Bank AG, vertreten durch d. Vorstand, dieser vertreten durch die 
Vorstandsmitglieder Franz Reiner u. a., Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, 
Landschaftstraße 6, 30159 Hannover

hat das Landgericht Potsdam - 8. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht 

Raeck, die Richterin am Landgericht Brinkhoff und die Richterin am Amtsgericht Böttcher 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24.06.2020 für Recht erkannt:

1. Es wird festgestellt, dass der Kläger infolge und ab seiner Widerrufserklärung vom 

 31.08.2019 aus dem mit der Beklagten abgeschlossenen Darlehensvertrag Nr. 

 70330743 weder Zins- noch Tilgungsleistungen gemäß § 488 Abs. 1 S. 2 BGB 

 schuldet.

2. Die hilfsweise gestellten Klageanträge zu 2. und 3. werden als unbegründet 

 abgewiesen.

Beglaubigte Abschrift
 



3. Die hilfsweise gestellten Klageanträge zu 1. und zu 4. werden als unzulässig 

 abgewiesen.

4. Auf die Hilfswiderklage wird festgestellt, dass der Kläger verpflichtet ist, an die 

 Beklagte hinsichtlich des Kraftfahrzeugs Mercedes-Benz C 180 Cabriolet, 

 Fahrzeugidentifizierungsnummer WDD2054401F444510 Wertersatz zu leisten, 

 soweit der Wertverlust auf einen Umgang mit dem Fahrzeug zurückzuführen ist, der 

 zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise des 

 Fahrzeugs nicht notwendig war.

  Im Übrigen wird die Hilfswiderklage abgewiesen.

5. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger zu 40 Prozent und der Beklagten 

 zu 60 Prozent auferlegt.

6. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung von 110 Prozent des 

 jeweils zur Vollstreckung gelangenden Betrages.

Tatbestand:

Der Kläger nimmt die Beklagte mit dem Hauptantrag auf Feststellung in Anspruch, dass er infolge 

und ab seiner Widerrufserklärung im Hinblick auf einen Finanzierungsdarlehensvertrag weder 

Zins- noch Tilgungsleistungen schuldet. Daneben stellt er hilfsweise für den Fall des Obsiegens 

mit dem vorgenannten Feststellungsantrag weitere vier Anträge, unter anderem auf Rückzahlung 

der auf die Raten geleisteten Beträge und die an den Verkäufer des finanzierten Pkw bezahlte 

Anzahlung, zusammen insgesamt 14.177,40 Euro.

Der Kläger schloss am 13.12.2017 mit der Mercedes-Benz Vertrieb Pkw GmbH Niederlassung 

Berlin (im Folgenden: Verkäufer) einen Kaufvertrag über einen Pkw Mercedes C 180. Vereinbart 

wurde ein Kaufpreis in Höhe von 36.990,00 Euro. Es handelte sich dabei um ein 

Gebrauchtfahrzeug, welches zum Vertragsschluss 13.919 Kilometer gelaufen hatte.

8 O 293/19 - Seite 2  -



Der Kläger und der Verkäufer schlossen den Pkw-Kaufvertrag in den Geschäftsräumen des 

Verkäufers. Der Kläger handelte dabei als Verbraucher und der Verkäufer als Unternehmer.

Zur Finanzierung des Kaufpreises schloss der Kläger am gleichen Tag - vermittelt durch den 

Verkäufer - einen Darlehensvertrag mit der Beklagten über einen Nettodarlehensbetrag von 

28.990,00 Euro. Der Darlehensbetrag war 8.000,00 Euro niedriger als der Kaufpreis des 

finanzierten Pkw, da der Kläger eine Anzahlung in Höhe von 8.000,00 Euro direkt an den 

Verkäufer leistete, sodass dieser Betrag nicht mehr finanziert werden brauchte. Im 

Darlehensvertrag ist ein Sollzinssatz von 3,44 Prozent p. a.., gebunden für die gesamte 

Vertragslaufzeit von 48 Monaten, vorgesehen. Der Darlehensvertrag ist mit einer 

Widerrufsinformation versehen worden.

Auf Seite 1 des Darlehensvertrages findet sich folgende Regelung unter der Überschrift 

„vorzeitige Rückzahlung des Darlehens“:

Im Falle der vorzeitigen Rückzahlung kann der Darlehensgeber eine 

Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Vorfälligkeitsentschädigung beträgt 1 Prozent 

bzw., wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung 

geringer als ein Jahr ist, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags. Ist die so 

ermittelte Vorfälligkeitsentschädigung höher als die Summe der noch ausstehenden 

Zinsen, wird diese Summe als Vorfälligkeitsentschädigung berechnet.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Darlehensvertrages, der in diesem enthaltenen 

Widerrufsinformationen und der Darlehensbedingungen der Beklagten wird auf die Anlage K 1 

(Blätter 47 bis 55 der Akte) verwiesen. Das Darlehen wurde vereinbarungsgemäß an den 

Verkäufer des Fahrzeugs ausbezahlt, sodass der Kläger das Fahrzeug geliefert erhielt. Gemäß 

dem Darlehensvertrag wurde das finanzierte Fahrzeug der Beklagten sicherungsübereignet. Der 

Kläger zahlte die monatlichen Raten (Tilgung und Zins) in Höhe von 308,87 Euro, beginnend ab 

dem 01.02.2018 an die Beklagte stets fristgerecht, sodass bis zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

(01.11.2019) 6.177,40 Euro gezahlt wurden.

Mit E-Mail vom 31.08.2019 widerrief der Kläger die auf den Abschluss des Darlehensvertrages 

gerichtete Willenserklärung gegenüber der Beklagten und forderte diese auf, binnen fünf Tagen 

die Wirksamkeit des Widerrufs zu bestätigen. In der E-Mail bot der Kläger vorsorglich die 
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Rückgabe des Fahrzeugs an und verwies darauf, dass die Rückabwicklung - das heißt Zahlung 

aller bislang geleisteten Raten und Anzahlung - binnen einer Frist von 30 Tagen zu erfolgen habe. 

Er kündigte an, nach Ablauf der Frist einen Rechtsanwalt einzuschalten. Zugleich erklärte er, 

dass etwaige weitere Zahlungen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rückforderung erfolgen.

Mit Schreiben vom 04.09.2019 wies die Beklagte den Widerruf als unwirksam zurück, da ihrer 

Auffassung nach die gesetzliche Widerrufsfrist von zwei Wochen abgelaufen sei.

Der Kläger ist der Auffassung, die Klage sei zulässig, insbesondere sei das Landgericht Potsdam 

örtlich zuständig. Dies ergebe sich aus § 29 ZPO. Der Kläger ist ferner der Auffassung, ihm 

stehe ein Widerrufsrecht zu, welches er fristgerecht ausgeübt habe und welches somit zur 

Rückabwicklung des Darlehensvertrages führe. Der Darlehensvertrag enthalte die gemäß § 492 

Abs. 2 BGB erforderlichen Angaben nach Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB unter anderem deshalb 

nicht, weil die Tageszinsangabe unrichtig erfolgt sei. Zu rügen sei auch die unklare und 

unvollständige Angabe zur Fälligkeit der Teilzahlungen im Darlehensvertrag selbst, die fehlende 

Angabe zum Recht, das Darlehen jederzeit zurückzuzahlen, die fehlende Belehrung über die 

Berechnungsmethode der Vorfälligkeitsentschädigung, die Unklarheit der 

Auszahlungsbedingungen, welche sich - womit der Verbraucher nicht zu rechnen habe - an 

unterschiedlichen Stellen im Vertrag befanden, sowie der unterbliebene Hinweis auf den 

Anspruch des Darlehensnehmers auf einen Tilgungsplan nach § 492 Abs. 3 S. 2 BGB.

Der Kläger ist der Auffassung, dass der Beklagten ein Wertersatzanspruch gegen ihn nicht 

zustehe.

Der Kläger beantragt,

festzustellen, dass die Klagepartei infolge und ab ihrer Widerrufserklärung vom 31.08.2019 

aus dem mit der Beklagten abgeschlossenen Darlehensvertrag Nr. 70330743 weder Zins- 

noch Tilgungsleistungen gemäß § 488 Abs. 1 S. 2 BGB schuldet.

Hilfsweise für den Fall des Obsiegens mit dem vorgenannten Feststellungsantrag, beantragt der 

Kläger, 

1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klagepartei 14.177,40 Euro nebst Zinsen in Höhe 
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 von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu 

 zahlen, nach Rückgabe des Fahrzeugs der Marke Mercedes-Benz C 180 mit der 

 Fahrzeugidentifizierungsnummer WDD2054401F444510;

2. die Beklagte zu verurteilen, an die Allianz Rechtsschutz-Service GmbH, 10900 Berlin 

 (zur Schaden-Nummer AS 2019-20508703) weitere 1.440,91 Euro nebst Zinsen in 

 Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit 

 zu zahlen;

3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klagepartei weitere 150,00 Euro nebst Zinsen in 

 Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit 

 zu zahlen;

4. festzustellen, dass sich die Beklagte spätestens seit dem Tage der letzten 

 mündlichen Verhandlung mit der Rücknahme des im Klageantrag zu 1. näher 

 bezeichneten Fahrzeugs im Annahmeverzug befindet.

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.

Im Wege der Hilfswiderklage, gestellt für den Fall des vollständigen oder teilweisen Obsiegens 

der Klagepartei, beantragt die Beklagte,

1. festzustellen, dass die Klagepartei verpflichtet ist, an die Beklagte Wertersatz in Höhe 

 der Differenz zwischen dem Verkehrswert des Kraftfahrzeugs Mercedes-Benz C 180 

 Cabriolet, Fahrzeugidentifizierung Nummer WDD2054401F444510, zum Zeitpunkt der 

 Übergabe an die Klagepartei nach dem Kauf und dem Verkehrswert des 

 vorbezeichneten Kraftfahrzeugs zum Zeitpunkt der Herausgabe an die Beklagte im 

 Rahmen der Rückabwicklung (Wertverlust) zu zahlen;

2. festzustellen, dass die Klagepartei verpflichtet ist, an die Beklagte für den Zeitraum 

 zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des streitgegenständlichen Darlehens 

 zur Darlehens-Nr. 70330743 durch Rückgabe des in Antrag zu eins bezeichneten 
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 Fahrzeugs, Nutzungsersatz in Höhe von 3,44 Prozent p.a. auf den jeweils noch 

 offenen Darlehenssaldo zu zahlen. 

Die Beklagte stellt hilfsweise hinsichtlich des Hilfswiderklageantrags zu 1. diesen in der 

Auslegung, wie sie im Urteil des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 13.11.2019 zum 

Aktenzeichen 4 U 7/19 erfolgt ist. 

Dort ist ein Hilfswiderklageantrag zu 1. aufgeführt, mit dem Ziel festzustellen, dass der Kläger 

verpflichtet ist, an die Beklagte hinsichtlich des genannten Fahrzeugs Wertersatz zu leisten, 

soweit der Wertverlust auf einen Umgang mit dem Fahrzeug zurückzuführen ist, der zur Prüfung 

der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise des Fahrzeugs nicht notwendig 

war.

Der Kläger beantragt,

die Hilfswiderklage abzuweisen.

Die Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit des Gerichts.

Sie meint, dass die Widerrufsinformationen und auch alle sonstigen Pflichtangaben 

ordnungsgemäß und vollständig erteilt worden seien. Sie vertritt zudem unter näherer Darlegung 

die Auffassung, dass der Geltendmachung der Klageforderung der Einwand der unzulässigen 

Rechtsausübung und der Verwirkung entgegenstehe. Weiterhin meint die Beklagte, dass ihr - 

falls der Widerruf entgegen ihrer Auffassung wirksam sei, jedenfalls ein Anspruch auf Wertersatz 

für den Wertverlust des Fahrzeugs zustünde. 

Sie ist außerdem der Auffassung, dass in diesem Fall der Kläger ihr ein Nutzungsersatz in Höhe 

von 3,44 Prozent p.a. auf den jeweils noch offenen Darlehenssaldo schulde. Schließlich bestreitet 

die Beklagte die vorgerichtlichen Anwaltskosten des Klägers dem Grunde nach, da eine 

außergerichtliche Geltendmachung vermeintlicher Ansprüche weder zweckmäßig noch 

erforderlich gewesen sei, nachdem die Beklagte die Erfüllung der geforderten Leistung ernsthaft 

und endgültig verweigert habe. Der Antrag des Klägers auf Feststellung des Annahmeverzugs sei 

unabhängig von einem Erfolg der übrigen Anträge abzuweisen, da eine Verzugssituation nicht 

8 O 293/19 - Seite 6  -



vorgelegen habe. Die Klagepartei habe die ihr obliegenden Leistungen nie ordnungsgemäß 

angeboten, geschweige denn erbracht. Im Rahmen eines Rückabwicklungsschuldverhältnisses 

sei die Klagepartei sowohl verpflichtet gewesen, das Fahrzeug gemäß § 357 Abs. 4 S. 1 BGB 

vorleistend herauszugeben als auch Ersatz für den Wertverlust und die Nutzungsentschädigung 

zu leisten. Die ihr hiernach obliegenden Leistungen habe die Klagepartei nie in einer einen 

Annahmeverzug begründenden Art und Weise, insbesondere nicht vollständig, angeboten oder 

erbracht.

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen 

Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

A.

Die Klage ist nur teilweise zulässig, nämlich im Hinblick auf den Feststellungsantrag, dass der 

Kläger aus dem Darlehensvertrag weder Zins- noch Tilgungsleistungen schuldet sowie im 

Hinblick auf die hilfsweise gestellten Klageanträge zu 2. und zu 3. Dagegen ist die Zulässigkeit 

der hilfsweise gestellten Klageanträge zu 1. und zu 4. deshalb nicht gegeben, weil für diese das 

Landgericht Potsdam örtlich nicht zuständig ist.

I.

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Potsdam hinsichtlich der Feststellungsklage 

(Hauptantrag) kann - entgegen der Auffassung der Beklagten - deshalb nicht infrage gestellt 

werden, weil es sich im Hinblick auf den Hauptantrag um eine negative Feststellungsklage 

handelt. Der Kläger begehrt nämlich die Feststellung, dass er nicht mehr verpflichtet ist, Zinsen 

und Tilgung an die Beklagte zu zahlen. Bei einer negativen Feststellungsklage ist für die örtliche 

Zuständigkeit nach § 29 ZPO der Erfüllungsort des Klägers maßgeblich (Zöller/Schultzky, ZPO, 

33. Auflage 2020, § 29 Rn. 25.43). Gemeint ist damit der Wohnsitz des Klägers (§ 13 ZPO) im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Der Kläger hat auch schon damals in Dallgow/Döberitz 

gewohnt, was zum Bezirk des Landgerichts Potsdam gehört. Dort hat er die streitigen 

monatlichen Zahlungen zu erbringen.
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II.

Dem Kläger kann auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Rechtsschutzbedürfnis für die 

negative Feststellungsklage nicht abgesprochen werden. Das Feststellungsinteresse folgt 

nämlich regelmäßig aus einer vom Beklagten - nicht notwendig ausdrücklich - aufgestellten 

Bestandsbehauptung („berühmen“) der vom Kläger verneinten Rechtslage (vergleiche BGH, NJW 

2011, 3657 Rn. 11; O. Elzer, FD-ZVR 2017,393481-Beck-online). Im vorliegenden Fall vertritt die 

Beklagte die Rechtsauffassung, dass der Kläger weiterhin an den Darlehensvertrag gebunden ist, 

sodass er auch in Zukunft die Raten für Zins und Tilgung schuldet. Darin liegt ein „berühmen“ 

hinsichtlich dieses Anspruchs, sodass dem Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis für die negative 

Feststellungsklage zur Seite steht.

Der Kläger muss sich auch nicht vorrangig darauf verweisen lassen, gegen die Beklagte im 

Wege der Leistungsklage nach § 357 Abs. 1 S. 1 BGB a.F. i.V.m. §§ 346 ff. BGB vorzugehen. 

Der Vorrang der Leistungsklage gilt nur für das Begehren auf positive Feststellung, 

beispielsweise einer Feststellung, der Verbraucherdarlehensvertrag habe sich in ein 

Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt, das sich wirtschaftlich mit dem Interesse an der 

Rückgewähr der auf den Verbraucherdarlehensvertrag erbrachten Leistungen deckt (BGH, NJW 

2017, 2340, 2341). Da eine Antragstellung im letztgenannten Sinne, welche eine positive 

Feststellungsklage wäre, hier nicht vorliegt, gilt der Vorrang der Leistungsklage nicht.

III.

Soweit die Kammer im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 24.06.2020 die Möglichkeit 

erörterte, dass der Kläger ein unzulässiges Teilurteil begehren könnte, indem er 

Hilfsverweisungsanträge gestellt hat, für die- vor allem für Leistungsklage zu 1.- eine örtliche 

Zuständigkeit des Landgerichts Potsdam nicht bestehe, sodass diese im Falle eines 

Verweisungsantrags an das Landgericht Stuttgart verwiesen werden müssten, während die 

Haupt-Feststellungsklage und der Leistungsantrag auf der gemeinsamen Vorfrage beruhen, dass 

der vom Kläger erklärte Widerruf seiner Willenserklärung zum Darlehensvertrag wirksam war, 

hält das Gericht an diesen Bedenken nicht mehr fest. Jedenfalls in der hier vorliegenden 

Konstellation können widersprüchliche Ergebnisse von verschiedenen Gerichten nicht entstehen, 

da der Kläger für die betroffenen Hilfsanträge zu 1. und zu 4. einen Verweisungsantrag nicht stellt. 

Insofern ist das erkennende Gericht auch in der Lage, über sämtliche Anträge eine Entscheidung 
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zu treffen und sei es die Entscheidung, dass die Hilfsanträge zu 1. und zu 4. unzulässig sind, weil 

eine örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Potsdam nicht besteht. Da der Hauptantrag auf 

Feststellung der Nichtschuld von Zins und Tilgung keine unzulässige Teilklage darstellt, ist er 

zulässig.

IV.

Die Hilfsanträge zu 1. und zu 4. sind unzulässig, da die Beklagte ihren allgemeinen Gerichtsstand 

gemäß § 17 Abs. 1 ZPO nicht im Bezirk des Landgerichts Potsdam, sondern demjenigen des 

Landgerichts Stuttgart hat.

Eine örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Potsdam für die Hilfsanträge ergibt sich auch nicht 

aus § 29 ZPO. Wenn ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu 

entnehmen ist, hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, in welchem der Schuldner zur Zeit der 

Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Sitz hatte. Dies wäre im Hinblick auf die Beklagte 

Stuttgart.

Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass für die Rückabwicklung eines Darlehensvertrages nach 

Widerruf kein gemeinsamer Erfüllungsort besteht (vergleiche Zöller/Schultzky, ZPO § 29 Rn. 

25.50; Kammergericht, Beschluss vom 18.02.2016, 2 AR 6/16).

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass es sich bei dem widerrufenen 

Darlehensvertrag um einen mit einem Verbrauchsgüterkauf verbundenen Vertrag handelt und das 

für die Rückabwicklung von - beiderseits erfüllten und gemäß §§ 437 Nr. 2, 346 BGB 

rückabzuwickelnden Kaufverträgen ein einheitlicher Erfüllungsort bei Klage auf Rückzahlung des 

Kaufpreises dort angenommen wird, wo sich die Kaufsache zur Zeit des Rücktritts 

vertragsgemäß befindet („Belegenheitsort“), also regelmäßig am Wohnort des Käufers.

Die vorerwähnte Zuständigkeitserwägung beim Verbundgeschäft hatte ursprünglich seine 

Begründung darin gefunden, dass in einem solchen Fall der Verkäufer verpflichtet ist bzw. war, 

die Sache am Belegenheitsort abzuholen und - da diese Rückabwicklung/Abholung Zug-um-Zug 

gegen (Rück-) Zahlung des Kaufpreises zu erfolgen hat - sich dadurch der Leistungsort für die 

verkäuferseitige Kaufpreisrückzahlung ebenfalls am Ort der Herausgabe des abzuholenden 

finanzierten Fahrzeugs befindet.

Zwar würde die Beklagte im Falle eines verbundenen Geschäfts hinsichtlich der Rechtsfolgen 
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des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Verkäufers eintreten, § 358 Abs. 4 S. 5 BGB in der 

seit dem 13.06.2014 geltenden Fassung.

Dennoch sind diese Überlegungen mit der zwischenzeitlich überwiegenden Auffassung, der sich 

die Kammer angeschlossen hat, auf Rückabwicklungsschuldverhältnisse nach Widerruf des - 

verbundenen - Darlehensvertrages nicht analog anwendbar.

Die jeweiligen Rückabwicklungsleistungen sind nämlich nicht Zug-um Zug zu erbringen.

Gemäß § 358 Abs. 4 S. 1 BGB ist die Vorschrift des § 357 BGB entsprechend anzuwenden. 

Nach dessen Abs. 4 ist der Kläger als Darlehensnehmer im Falle der Rückabwicklung nach 

ausbringen seines Widerrufs vorleistungspflichtig (dem entspricht die Antragstellung beim 

Hilfsantrag zu 1.). Denn aus § 357 Abs. 4 S. 1 BGB ergibt sich, dass bei einem 

Verbrauchsgüterkauf die jeweilige Rückgewährspflicht - anders als gemäß § 348 BGB, der auch 

nicht analog anwendbar ist - nicht Zug-um-Zug zu erfüllen ist, sondern der Verbraucher 

vorleistungspflichtig ist (vergleiche statt Vieler Palandt/Grüneberg, BGB, § 357 Rn. 5). Danach 

handelt es sich bei dem Ort, an den sich die Sache vertragsgemäß befindet, seit der 

grundlegenden Änderung des Widerrufsrechts nicht mehr um den einheitlichen Ort des 

Austauschs der zurückzugewährenden Leistungen. Eine originäre Verknüpfung zwischen den 

wechselseitigen Ansprüchen besteht nicht. Damit sind die vom Kläger mit dem Hilfsantrag zu 1. 

begehrten Leistungen nicht im hiesigen Gerichtsbezirk zu erfüllen.

Bei dem Hilfsantrag zu 4., mit dem die Feststellung des Annahmeverzuges begehrt wird, handelt 

es sich lediglich um einen Annexantrag zum Hilfsantrag zu 1., sodass auch bezüglich dieses 

Antrags keine Zuständigkeit am Ort des angerufenen Gerichts besteht.

Dagegen besteht die örtliche Zuständigkeit im Hinblick auf die Hilfsanträge zu 2. und 3., weil die 

außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren auch der Durchsetzung des zulässigen 

Hauptantrags dienten.

B.

Die zulässigen Klageanträge sind in dem sich aus dem Tenor ergebenden Umfang begründet. 

Die Begründetheit ist lediglich im Hinblick auf den Feststellungsantrag gegeben, mit dem der 
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Kläger die Feststellung begehrt, dass er aus dem Darlehensvertrag weder Zins- noch 

Tilgungsleistungen schuldet.

I.

Der Hauptantrag ist deshalb erfolgreich, da der vom Kläger erklärte Widerruf nicht verfristet war, 

da die ihm erteilte Vertragsinformation nicht vollständig und zutreffend war. Dementsprechend ist 

der Kläger der Beklagten nicht mehr aus dem Darlehensvertrag verpflichtet und schuldet weder 

Zins noch Tilgung.

1.

Dem Kläger stand ein Widerrufsrecht aus § 495 Abs. 1 BGB zu. Der Kläger hat den 

streitgegenständlichen Darlehensvertrag als Verbraucher abgeschlossen.

2.

Die 14-tägige Widerrufsfrist gemäß § 355 Abs. 2 beginnt mit Vertragsschluss, welcher im 

Dezember 2017 erfolgt ist. Allerdings beginnt die Frist gemäß § 356 b BGB nicht bevor der 

Darlehensgeber dem Darlehensnehmer eine für diesen bestimmte Vertragsurkunde oder eine 

Abschrift der Vertragsurkunde oder seines Antrags zur Verfügung gestellt hat. Diese muss die 

Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB enthalten.

Die 14-tägige Widerrufsfrist war zum Zeitpunkt der Widerrufserklärung des Klägers vom 

31.08.2019 noch nicht abgelaufen. Es fehlten nämlich wesentliche Pflichtangaben im Sinne der 

§§ 356 b Abs. 2 S. 1 und 492 Abs. 2 BGB. § 492 Abs. 2 BGB regelt, dass der 

Verbraucherdarlehensvertrag die vorgeschriebenen Angaben nach Art. 247 §§ 6 bis 13 EGBGB 

enthalten muss.

Gemäß Art. 247 § 7 Nr. 3 EGBGB muss der Verbraucherdarlehensvertrag die folgende 

Information klar und verständlich formuliert enthalten: Die Berechnungsmethode des Anspruchs 

auf Vorfälligkeitsentschädigung, soweit der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch 

geltend zu machen, falls der Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig zurückgezahlt. Auf Seite 1 

des Darlehensvertrages findet sich hierzu die im Tatbestand dieses Urteils wörtlich 

wiedergegebene Regelung zur vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens. Hieraus ergibt sich, dass 

8 O 293/19 - Seite 11  -



die Beklagte für den in Art. 247 § 7 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB erwähnten Fall vom Darlehensnehmer 

eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen will.

Die Angabe in der genannten Klausel, die Vorfälligkeitsentschädigung betrage 1 Prozent bzw., 

wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung geringer als ein 

Jahr ist, 0,5 Prozent des zurückgezahlten Betrages, erfüllt nicht die Voraussetzungen des Art. 

247 § 7 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB (OLG Brandenburg, Urteil vom 13.11.2019 - 4 U 7/19 = BeckRS 

2019, 29148, Rn. 38). Sie gibt nämlich weder die Berechnungsmethode einer so vertraglich 

vereinbarten noch die der gesetzlich bestimmten Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung wieder 

(OLG Brandenburg, a. a. O.).

Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung haben die Parteien im Vertrag nicht vereinbart. Weder 

das Vertragsformular noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten enthalten 

hierzu eine ausdrückliche Abrede. Eine solche kann auch nicht der angegebenen Passage selbst 

entnommen werden, weil sie in dieser Form gegen § 309 Nr. 5 BGB verstieße (OLG 

Brandenburg, a. a. O., Rn. 39). Es ist anerkannt, dass die in § 490 Abs. 2 S. 3 BGB ausdrücklich 

als Schadensersatzleistung bezeichnete Vorfälligkeitsentschädigung zumindest in ihrer 

praktischen Ausgestaltung den Grundsätzen des Schadensersatzrechts unterliegt (OLG 

Brandenburg, a. a. O. unter Hinweis auf Berger in: MünchKomm-BGB, 8. Aufl. 2019, § 490 Rn. 

34). Aus diesem Grund haben sich Klauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die eine 

Vorfälligkeitsentschädigung der Höhe nach festlegen, an § 309 Nr. 5 BGB bzw. an § 307 Abs. 2 

Nr. 1 BGB messen zu lassen (BGH, NJW-RR 1999, 842; BGH, NJW 2016, 1382; Berger in: 

MünchKomm-BGB, § 490 Rn. 37). Dem genügt die Festlegung vorliegend nicht. Es kann 

dahinstehen, ob die genau in Höhe des gesetzlichen Maximalbetrages nach § 502 Abs. 3 Nr. 1 

BGB pauschalierte Vorfälligkeitsentschädigung über dem nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 

zu erwartenden Schaden im Sinne des §§ 309 lit. 5 Bst. a BGB liegt (BGH, NJW 1998, 592; BGH, 

NJW-RR 1999, 842). Jedenfalls wird dem Darlehensnehmer als dem anderen Vertragsteil nicht 

ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder 

wesentlich niedriger als die Pauschale, wie § 309 Nr. 5 lit. b BGB es verlangt.

Die Passage gibt auch nicht die Berechnungsmethode (Art. 247 § 7 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB) bzw. 

die „Art der Berechnung“ (so BT-Drs.16/11643 Seite 128 in Übereinstimmung mit Art. 10 Abs. 2 

lit. der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG) des gesetzlichen Anspruchs auf eine 

angemessene Vorfälligkeitsentschädigung wieder (OLG Brandenburg, a. a. O., Rn. 40). Sie nennt 

vielmehr nur den gesetzlich zulässigen Maximalbetrag.
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Dies entspricht weder dem nationalen Recht noch den Vorgaben der Richtlinie. Nach § 502 Abs. 

1 S. 1 BGB kann der Darlehensgeber in bestimmten Fällen „eine angemessene 

Vorfälligkeitsentschädigung“ für den unmittelbar mit der vorzeitigen Rückzahlung 

zusammenhängenden Schaden verlangen. Diese darf bei allgemeinen Verbraucherdarlehen die 

in Abs. 3 der Vorschrift näher bestimmten Beträge jeweils nicht überschreiten. Die Vorschrift 

unterscheidet damit deutlich zwischen der „angemessenen Vorfälligkeitsentschädigung“ des Abs. 

1 und den in Abs. 3 genannten Höchstgrenzen, in denen allein sie verlangt werden kann. Auch 

nach Abs. 3 stellen diese Beträge nur eine Höhenbegrenzung des eigentlichen 

Entschädigungsbetrages dar, der für sich nachvollziehbar sein und sich an den tatsächlichen 

Kosten bzw. dem entgangenen Gewinn orientieren muss (BT-Drs.16/11643, Seite 87).

In der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG heißt es im Erwägungsgrund 39, dass die 

Berechnung der vom Kreditnehmer geschuldeten Entschädigung transparent sein soll und schon 

im vorvertraglichen Stadium und in jedem Fall während der Ausführung des Kreditvertrages für 

den Verbraucher verständlich sein soll. Darüber hinaus soll die Berechnungsmethode für den 

Kreditgeber leicht anzuwenden sein und die Überprüfung der Entschädigung durch die 

zuständigen Aufsichtsbehörden erleichtert werden. Aus diesen Gründen und da 

Verbraucherkredite aufgrund ihrer Laufzeit und ihres Umfangs nicht über langfristige 

Finanzierungsmechanismen finanziert werden, soll der Höchstbetrag der Entschädigung in Form 

eines Pauschalbetrages festgelegt werden. Hieraus kann aber - anders als teils in der 

Rechtsprechung angenommen - nicht geschlussfolgert werden, die Richtlinie ermögliche eine 

Pauschalierung der Entschädigung oder zumindest ihrer Angabe in Form der zulässigen 

Maximalbeträge (vergleiche OLG Stuttgart, Urteil vom 28.05 2019 - 6 U 78/18 - Rn. 71; OLG 

Brandenburg, a. a. O., Rn. 42). Im Gegenteil unterscheidet der Gemeinschaftsgesetzgeber 

bereits hier zwischen der anzugebenden „Berechnung“ auf der einen Seite und dem 

„Höchstbetrag der Entschädigung“ auf der anderen Seite, den er in Artikel 16 der Richtlinie selbst 

festzulegen für erforderlich erachtete.

Die dem Fehlen der Angabe gleichstehende Falschangabe (vergleiche Fritsche in: 

MünchKomm-BGB, 8. Aufl. 2019, § 356 b Rn. 8; Palandt/Grüneberg, BGB, 78. Aufl. 2019, § 356 b 

Rn. 3) ist für das Anlaufen der Widerrufsfrist nicht ohne Bedeutung. Eine weitverbreitete 

Auffassung nimmt dies zwar an. Ihr zufolge sanktioniere das Gesetz die unzureichende Angabe 

über die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung im Vertrag bereits hinreichend mit dem 

Ausschluss dieses Anspruchs, § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Einer weiteren Sanktion durch das nicht 
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Anlaufen der Widerrufsfrist bedürfe es angesichts dessen nicht (vergleiche OLG Stuttgart, Urteil 

vom 28.05.2019 - 6 U 78/18, NJW-RR 2019, 1197, Rn. 66 ff. bei Juris).

Dieser Auffassung folgt die Kammer im Hinblick auf die vorzitierte Entscheidung des 

Brandenburgischen Oberlandesgerichts nicht mehr, wonach gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2l sowie 

Art. 10 Abs. 2 lit. r der Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG . Danach beginnt die Widerrufsfrist 

erst an dem Tag zu laufen, an dem der Verbraucher die Vertragsbedingungen und die 

Informationen gemäß Art. 10 erhält. Hierzu gehören auch die Informationen zum Anspruch des 

Kreditgebers auf Entschädigung bei vorzeitiger Rückzahlung sowie zur Art der Berechnung 

dieser Entschädigung. 

3.

Der Kläger hat sein Recht zum Widerruf auch weder verwirkt, noch war er mit Rücksicht auf 

Treu und Glauben gehindert, von ihm Gebrauch zu machen. Im vorliegenden Fall ist schon das 

Zeitmoment nicht gegeben, da zwischen dem Darlehensvertrag im Dezember 2017 und dem 

Widerruf vom 30.08.2019 ein Zeitraum von eineinhalb Jahren liegt. Dies ist eine zu geringe 

Zeitspanne, bei der die Rechtsprechung in anderen Fällen eine Verwirkung nicht greifen lässt.

Hinzu kommt, dass es hier auch am erforderlichen Umstandsmoment für die Verwirkung fehlt. 

Entscheidend hierfür ist in erster Linie das Verhalten des Berechtigten. Mit der Verwirkung soll die 

illoyal verspätete Geltendmachung von Rechten gegenüber dem Verpflichteten ausgeschlossen 

werden. Dementsprechend ist insofern maßgebend, ob bei objektiver Beurteilung der 

Verpflichtete dem Verhalten des Berechtigten entnehmen durfte, dass dieser sein Recht nicht 

mehr geltend machen wolle, ob er sich also darauf einrichten durfte, dass er mit einer 

Rechtsausübung durch den Berechtigten nicht mehr zu rechnen brauche. Daran fehlt es bei bloß 

vertragstreuem Verhalten des Darlehensnehmers (OLG Brandenburg, a.a.O., Rn. 48). Die 

Beklagte hat hier besondere Umstände, aus denen sie ein solches Vertrauen ableiten könnte, 

nicht dargetan. Insofern kann der Einwand der Verwirkung nicht greifen.

Nach alledem ist der Widerruf rechtzeitig erfolgt, da die Widerrufsfrist nicht zu laufen begonnen 

hat. Auf Grund dessen ist der Darlehensvertrag in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis 

umgewandelt worden, sodass der Kläger nicht mehr verpflichtet ist Zins- und Tilgungsleistungen 
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zu erbringen.

II.

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erstattung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten, zumal 

er nicht einmal vorgetragen hat, für welche Leistungen seines Anwalts diese Kosten angefallen 

sind. Er erwähnt lediglich, dass er nach dem Ablehnungsschreiben durch die Beklagte den 

Anwalt beauftragt habe. Welche Aktivitäten der Anwalt dann entfaltet hat, wird nicht mehr 

vorgetragen. Dies ist allerdings erforderlich, um überhaupt solche Ansprüche mit Erfolg geltend 

zu machen.

Hinzu kommt, das die Verzugsvoraussetzungen des § 286 Abs. 1 BGB nicht vorliegen. Zu Recht 

verweist die Beklagte darauf, dass der Kläger in seinem Widerrufsschreiben vom 31.08.2019 

(Anlage A 2, Blatt 57 der Akte) seine Vorleistungspflicht im Hinblick auf die von ihm im Rahmen 

der Rückabwicklung anzubietende Leistung nicht berücksichtigt hat. Vor allem wurde auch von 

ihm der Ersatz für den Wertverlust des Fahrzeugs nicht angeboten.

Damit sind die mit den Klageanträgen zu 2. und 3. geltend gemachten Anwaltskosten von 

1.440,91 Euro inklusive Verzugszinsen sowie die weiteren 150,00 Euro (Ausgleich der 

Selbstbeteiligung bei den Anwaltskosten) abzuweisen.

C. Hilfswiderklage

I.

Die beiden Hilfswiderklageanträge sind zulässig, wobei dies im Hinblick auf den Antrag zu 1. für 

den alternativ gestellten Antrag gilt.

In der gestellten Form ist der Hilfswiderklageantrag zu 1. unzulässig. Nach § 256 ZPO kann Klage 

auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses erhoben 

werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis durch 

richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde. Gegenstand der Klage kann also nur ein 

feststellfähiges Rechtsverhältnis sein, das heißt die Beziehung einer Person zu einer anderen 

Person oder zu einer Sache, die ein mit materieller Rechtskraftwirkung feststellbares subjektives 

Recht enthält oder aus der solche Rechte entspringen können (Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage 
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2020, § 256, Rn. 3). Hierzu können nach der ständigen Rechtsprechung des BGH zwar auch 

einzelne Beziehungen oder Folgen eines Rechtsverhältnisses ebenso gehören wie der Umfang 

und der Inhalt einer Leistungspflicht, nicht aber einzelne rechtserhebliche Vorfragen oder 

Elemente eines Rechtsverhältnisses oder bloße Grundlagen für die Berechnung eines Anspruchs 

(BGH, NJW 1995, 1097; Zöller/Greger, ZPO, § 256, Rn. 5). Unzulässig ist danach eine 

Feststellungsklage gerichtet etwa darauf, welcher Stichtag für eine Wertberechnung anzusetzen 

(BGH, Urteil vom 11.07.1979 - IV ZR 159/77 -, Rn. 16) oder nach welcher Bezugsgröße 

(Nennwert, „wahrer Wert“, Verkehrswert), ein Entgelt zu berechnen sei (BGH, Urteil vom 

12.12.1994 - II ZR 269/93 -, Rn. 7).

Nach diesen Maßstäben ist die Hilfswiderklage im Antrag zu 1. zu weit gefasst, soweit die 

Beklagte nicht nur das Bestehen der Leistungspflicht des Klägers dem Grunde nach festgestellt 

haben möchte. Nach dem Wortlaut des Antrags soll sich die Feststellung vielmehr darüber 

hinaus auf die konkrete Art der Berechnung erstrecken und die beiden hierbei zu vergleichenden 

Werte festlegen, nämlich einerseits den Verkehrswert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der 

Übergabe an den Kläger nach dem Kauf und andererseits dessen Verkehrswert zum Zeitpunkt 

der Herausgabe an die Beklagte im Rahmen der Rückabwicklung. Dies aber sind lediglich 

mögliche Bezugsgrößen zur Bestimmung des dem Grunde nach festzustellenden Anspruchs.

(OLG Brandenburg, a.a.O., Rn. 65).

Der Antrag ist allerdings im Zweifel so auszulegen, wie es dem Inhalt des mit der Klage verfolgten 

materiellen Anspruchs entspricht, und mit der Maßgabe, dass die Partei das erreichen will, was 

nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und ihrer recht verstandenen 

Interessenlage entspricht (BGH, NJW 2016, 863, 864; OLG Brandenburg, a. a. O., Rn. 66). Das 

entspricht hier der Feststellung der Leistungspflicht dem Grunde nach in einem Umfang, der auf 

einen Umgang mit dem Fahrzeug zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der 

Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, § 357 Abs. 7 Nr. 1 BGB 

(OLG Brandenburg, a. a. O.).

Der so verstandene Antrag ist auch begründet. Anspruchsgrundlage hierfür ist § 358 Abs. 4 S. 1 

i. V.m. § 357 Abs. 7 Nr. 1 BGB. Nach § 358 Abs. 4 S. 1 BGB ist auf die Rückabwicklung des 

verbundenen Vertrags unabhängig von der Vertriebsform § 357 BGB entsprechend anzuwenden, 

wenn Gegenstand des verbundenen Vertrages eine Warenlieferung oder die Erbringung von 

Dienstleistungen ist (MünchKomm-BGB-Habersack, 8. Aufl. 2019, § 358, Rn. 83; Herresthal, ZIP, 

753, 761, mit weiteren Nachweisen in Fußnote 110).
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Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Es handelt sich hier um einen verbundenen Vertrag. Die 

wirtschaftliche Einheit des Kaufvertrages und des Darlehensvertrages ist schon deshalb 

anzunehmen, weil die Beklagte als Darlehensgeberin sich bei dem Abschluss des 

Darlehensvertrages der Mitwirkung der als Unternehmerin handelnden Verkäuferin bediente.

Gemäß § 357 Abs. 7 Nr. 1 BGB hat der Verbraucher Wertersatz für den Wertverlust der Ware zu 

leisten, wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur 

Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht 

notwendig war. Ob und inwieweit dies der Fall ist, ist nach dem oben gesagten nicht festzustellen 

und bleibt somit dem eventuellen Betragsverfahren vorbehalten.

Mit Blick auf diese Regelung ist in Rechtsprechung und Literatur streitig, ob eine Verpflichtung 

zum Wertersatz auch infolge des Widerrufs des mit einem Vertrag über die Lieferung einer Ware 

oder die Erbringung einer Dienstleistung verbundenen Darlehensvertrags eine in jeder Hinsicht 

einwandfreie Information des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht und darüber hinaus ein 

Hinweis auf die Wertersatzpflicht erfordert (vergleiche hierzu Herresthal, ZIP 2019, 49/51 ff). Die 

dazu streitigen Rechtsfragen bedürfen im vorliegenden Fall schon deshalb keiner Entscheidung, 

weil die dem Kläger erteilte Widerrufsinformation in jeder Hinsicht dem gesetzlichen Muster der 

Anl. 7 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB entspricht und die Beklagte dabei auch von 

den Gestaltungshinweis 5 C Gebrauch gemacht hat, mit dem auf die mögliche Wertersatzpflicht 

ihre Voraussetzungen hingewiesen wird (so auch OLG Brandenburg, a. a. O., Rn. 62 in einem 

Parallelfall mit demselben Darlehensgeber). Einer darüber hinausgehenden Widerrufsbelehrung 

oder Aushändigung des Muster-Widerrufsformulars bedurfte es nicht (OLG Brandenburg, 

a. a. O.). Nach alledem ist dieser Klageantrag begründet.

2.

Soweit die Beklagte mit dem Antrag zu 2. der Hilfswiderklage die Feststellung begehrt, dass der 

Kläger verpflichtet ist, an die Beklagte für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung 

des streitgegenständlichen Darlehens Nutzungsersatz in Höhe von 3,44 Prozent p.a. auf den 

jeweils noch offenen Darlehenssaldo zu zahlen, ist dieser Antrag abzuweisen.

Zwar ist der Darlehensnehmer im Falle des Widerrufs verpflichtet, für den Zeitraum zwischen der 

Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten, § 357 a 
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Abs. 1 S. 1 BGB. Im Rahmen der von der Beklagten gestellten Darlehensbedingungen haben die 

Parteien unter IX Nr. 5 vereinbart, dass der Darlehensnehmer im Falle des Widerrufs seiner 

Vertragserklärung innerhalb der Widerrufsfrist für den Zeitraum zwischen Auszahlung und 

Rückzahlung des Darlehens keine Sollzinsen zu entrichten hat (vgl. Bl. 54 der Akte). 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor, da die Widerrufsfrist nach dem Vorgesagten nicht 

abgelaufen ist. Aus der Vereinbarung in Nr. 5 der Darlehensbedingungen ergibt sich nicht, dass 

diese Norm im Falle einer unzutreffenden oder unzureichenden Widerrufsinformation nicht gelten 

soll.

D.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. ZPO und die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 1 ZPO.

Streitwert: 60.211,06 Euro (Haupt-Feststellungsantrag: 26.033,66 Euro- Gesamtbetrag der nach 

dem Darlehen geschuldeten Zahlungen abzgl. 6.177,40 Euro bereits erbrachte Leistungen des 

Klägers)

14.177,40 Euro für den Hilfsantrag zu 1.

10.000,00 Euro für den Widerklageantrag zu 1.

10.000,00 Euro für den Widerklageantrag zu 2) 

 

Raeck Brinkhoff Böttcher
Vorsitzender Richter 

am Landgericht
Richterin 

am Landgericht
Richterin 

am Amtsgericht

 

Verkündet am 09.09.2020

Streich, Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Beglaubigt

Streich
Justizamtsinspektorin
 

8 O 293/19 - Seite 19  -


		Evelin Ilona Streich
	2020-09-15T14:18:33+0200
	Evelin Ilona Streich




